
 

Hauptsatzung 

der Gemeinde Uder 
 
 

Auf Grund der §§ 19 Abs. 1 und 20 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
(Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501), in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Uder in seiner Sitzung am 15. Januar 2024 folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Name 
 
Die Gemeinde führt den Namen „Uder“ und ist eine Landgemeinde gem. § 6 Abs. 5 
Thüringer Kommunalordnung (ThürKO). 
 
 

§ 2 Sitz der Verwaltung 
 
Der Sitz der Gemeindeverwaltung befindet sich im Ortsteil Uder mit folgender Anschrift: 

Landgemeinde Uder 
Uder 

Siedlung 14 
37318 Uder 

 
 

§ 3 Dienstsiegel 
 
Die Gemeinde Uder führt große (30 mm), mittlere (20 mm) und kleine (13 mm) Dienst-
siegel. Das Dienstsiegel trägt im oberen Halbbogen die Umschrift „THÜRINGEN“, im 
unteren Halbbogen „GEMEINDE UDER“ und zeigt das Wappen von Thüringen. 
 
 

§ 4 Ortsteile 
 
Das Gemeindegebiet gliedert sich in folgende Ortsteile: 

1. Birkenfelde, 
2. Eichstruth, 
3. Lenterode, 
4. Lutter, 
5. Fürstenhagen, 
6. Mackenrode, 
7. Weidenbach, 
8. Röhrig, 
9. Schönhagen, 
10. Steinheuterode, 
11. Thalwenden, 
12. Uder, 
13. Schönau, 
14. Wüstheuterode. 
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Die räumliche Abgrenzung der Ortsteile ergibt sich aus der als Anlage 1 beigefügten 
Karte, die Bestandteil der Hauptsatzung ist. 
 
 

§ 5 Ortsteile mit Ortschaftsverfassung (Ortschaften) 
 
(1) Die folgenden Ortsteile erhalten eine Ortschaftsverfassung gem. § 45 a ThürKO: 

1. Der Ortsteil Birkenfelde erhält eine Ortschaftsverfassung gem. § 45 a ThürKO. 
2. Der Ortsteil Eichstruth erhält eine Ortschaftsverfassung gem. § 45 a ThürKO. 
3. Der Ortsteil Lenterode erhält eine Ortschaftsverfassung gem. § 45 a ThürKO. 
4. Die Ortsteile Lutter und Fürstenhagen erhalten zusammengefasst zu einer Ort-

schaft mit dem Namen Lutter eine gemeinsame Ortschaftsverfassung gem. 
§ 45 a ThürKO. 

5. Die Ortsteile Mackenrode und Weidenbach erhalten zusammengefasst zu einer 
Ortschaft mit dem Namen Mackenrode eine gemeinsame Ortschaftsverfassung 
gem. § 45 a ThürKO. 

6. Der Ortsteil Röhrig erhält eine Ortschaftsverfassung gem. § 45 a ThürKO. 
7. Der Ortsteil Schönhagen erhält eine Ortschaftsverfassung gem. § 45 a ThürKO. 
8. Der Ortsteil Steinheuterode erhält eine Ortschaftsverfassung gem. § 45 a 

ThürKO. 
9. Der Ortsteil Thalwenden erhält eine Ortschaftsverfassung gem. § 45 a ThürKO. 
10. Die Ortsteile Uder und Schönau erhalten zusammengefasst zu einer Ortschaft 

mit dem Namen Uder eine gemeinsame Ortschaftsverfassung gem. § 45 a 
ThürKO. 

11. Der Ortsteil Wüstheuterode erhält eine Ortschaftsverfassung gem. § 45 a 
ThürKO. 

Die räumliche Abgrenzung der Ortschaften ergibt sich aus der als Anlage 2 bei-
gefügten Karte, die Bestandteil der Hauptsatzung ist. 

 

(2) Die bisherigen Bürgermeister der aufgelösten Gemeinden sind gem. § 45 a Abs. 11 
Satz 2 ThürKO für die Dauer ihrer verbleibenden Amtszeit unter Berufung in das 
Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter zum Ortschaftsbürgermeister zu ernennen. 

 

(3) Die bisherigen Gemeinderatsmitglieder der Gemeinderäte der aufgelösten Gemeinde 
sind für den Rest ihrer gesetzlichen Amtszeit nach dem Thüringer Gesetz zur frei-
willigen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2024 (ThürGNGG 
2024) in den Gemeinderat der Gemeinde Uder aufgenommen. Darüber hinaus sind 
die bisherigen Gemeinderatsmitglieder der Gemeinderäte der aufgelösten Gemein-
den für den Rest ihrer gesetzlichen Amtszeit gem. § 45 a Abs. 11 Satz 4 die weiteren 
Mitglieder der jeweiligen Ortschaftsräte. 

 

(4) Die Wahl der Ortschaftsratsmitglieder erfolgt nach folgenden Regelungen: 

a) Für das aktive und passive Wahlrecht finden die Bestimmungen des Thüringer 
Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) und der Thüringer Kommunalwahlordnung 
(ThürKWO) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend Anwendung, wobei an 
die Stelle des Begriffs „Gemeinde“ der Begriff „Ortschaft“ tritt. 

b) Die Wahl der Ortschaftsratsmitglieder erfolgt entsprechend den Vorschriften für 
die Wahl der Gemeinderatsmitglieder gem. dem ThürKWG und der ThürKWO in 
der jeweils geltenden Fassung. 
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(5) Der Ortschaftsrat wählt aus seiner Mitte einen Stellvertreter des Ortschaftsbürger-
meisters. 

 

(6) Zusätzlich zu den in § 45 a Abs. 6 und 7 ThürKO aufgeführten Angelegenheiten 
werden die Aufgaben und Zuständigkeiten zur Beratung und Entscheidung der Ort-
schaftsräte in der Ortschaftsverfassung, die Bestandteil der Hauptsatzung ist, ge-
regelt. (Anlage 3) 

 
 

§ 6 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid 
 
(1) Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Ge-

meinde Uder (inklusive aller Ortschaften) die Durchführung eines Bürgerentscheids 
beantragen (Bürgerbegehren). Nach Zustandekommen des Bürgerbegehrens wird 
die Angelegenheit den Bürgern zur Entscheidung vorgelegt, sofern der Gemeinderat 
sich das Anliegen nicht zu eigen macht. 

 

(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Gemeinderat den Bürgern eine Ange-
legenheit des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde zur Entscheidung vorlegen 
(Ratsreferendum). 

 

(3) Absätze 1 und 2 gelten für Bürgerentscheide in Ortschaften einer Landgemeinde 
entsprechend. 

 

(4) Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses 
der Gemeinde. In dem Ortsteil einer Gemeinde oder der Ortschaft einer Landgemein-
de hat der erfolgreiche Bürgerentscheid die Wirkung eines Beschlusses des Ortsteil-
rates oder des Ortschaftsrates. 

 

(5) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Ratsbegehren 
und Ratsreferendum regelt das Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Einwohner-
antrag, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid (ThürEBBG) in der jeweils geltenden 
Fassung. 

 
 

§ 7 Einwohnerfragestunde und -versammlung 
 
(1) Bei öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates soll den Einwohnern Gelegenheit ge-

geben werden, Fragen zu gemeindlichen Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit 
des Gemeinderates fallen, zu stellen oder Anregungen und Vorschläge zu unterbrei-
ten. Einwohneranfragen, Anregungen oder Vorschläge zu Tagesordnungspunkten, 
die nicht-öffentlich behandelt werden, sind unzulässig. Es dürfen bis zu zwei Einwoh-
neranfragen, Anregungen oder Vorschläge von einem Einwohner, Verein oder Ver-
band mit Sitz in der Gemeinde pro Sitzung gestellt werden. Die Einwohneranfragen, 
Anregungen oder Vorschläge müssen sich jeweils auf ein Thema beziehen und spä-
testens drei Tage vor der Sitzung schriftlich oder per E-Mail in der Gemeindeverwal-
tung (info@lg-uder.de) eingehen. Die Einwohnerfragestunde ist Bestandteil der 
öffentlichen Sitzung und kann auf 30 Minuten begrenzt werden; in Ausnahmefällen 
kann sie durch den Bürgermeister bis auf 60 Minuten ausgedehnt werden. 

 

(2) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine Einwohnerversammlung ein, 
um die Einwohner über wichtige Gemeindeangelegenheiten, insbesondere über Pla-
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nungen und Vorhaben der Gemeinde, die ihre strukturelle Entwicklung unmittelbar und 
nachhaltig beeinflussen oder über Angelegenheiten, die mit erheblichen Auswirkungen 
für eine Vielzahl von Einwohnern verbunden sind, zu unterrichten und diese mit ihnen 
zu erörtern. Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche vor der Einwohnerver-
sammlung unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung in ortsüblicher Weise öffent-
lich zur Einwohnerversammlung ein. 

 

(3) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerversammlung. Er hat im Rah-
men der Erörterung den Einwohnern in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. Soweit dies erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum Zweck 
der umfassenden Unterrichtung Gemeindebedienstete und Sachverständige hinzu-
ziehen. 

 

(4) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Gemeindeangelegenheiten, die nicht 
von der Tagesordnung der Einwohnerversammlung erfasst sind, bis spätestens zwei 
Tage vor der Einwohnerversammlung bei der Gemeinde einreichen. Die Anfragen 
sollen vom Bürgermeister in der Einwohnerversammlung beantwortet werden. Aus-
nahmsweise kann der Bürgermeister Anfragen auch innerhalb einer Frist von drei 
Wochen schriftlich beantworten. 

 
 

§ 8 Vorsitz im Gemeinderat 
 
Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister, im Fall seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter. 
 
 

§ 9 Bürgermeister 
 
(1) Der Bürgermeister wird unmittelbar von den Bürgern gewählt und ist hauptamtlich 

tätig. 
 

(2) Die Zuständigkeit des Bürgermeisters regelt die Geschäftsordnung für den Gemein-
derat und die Ausschüsse sowie die Ortschaftsräte der Gemeinde Uder (Geschäfts-
ordnung). 

 
 

§ 10 Beigeordnete(r) 
 
Der Gemeinderat wählt eine(n) ehrenamtliche(n) Beigeordnete(n). 
 
 

§ 11 Ausschüsse 
 
(1) Der Gemeinderat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben einen Haupt- und Finanzaus-

schuss, der über einzelne Angelegenheiten abschließend entscheiden kann (be-
schließender Ausschuss) und weitere Ausschüsse, welche die Beschlüsse des Ge-
meinderates vorbereiten (vorberatende Ausschüsse). Bildung, Zusammensetzung 
und Aufgaben der Ausschüsse regelt die Geschäftsordnung. 

 

(2) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Gemeinderat dem Stärkeverhält-
nis der in ihm vertretenen Parteien und Wählergruppen Rechnung zu tragen, soweit 
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Fraktionen bestehen, sind diese der Berechnung zugrunde zu legen. Übersteigt die 
Zahl der Ausschusssitze die Zahl der Gemeinderatsmitglieder, so kann jedes Ge-
meinderatsmitglied, dass im Übrigen keinen Ausschusssitz besetzt, verlangen, in 
einem Ausschuss mit Rede- und Antragsrecht mitzuwirken. Der Gemeinderat ent-
scheidet mit einfacher Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem Ausschuss 
dieses Gemeinderatsmitglied zugewiesen wird.  

 

(3) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien erfolgt einheitlich nach dem 
mathematischen Verhältnisverfahren Hare/Niemeyer. 

 

(4) Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Ausschüsse regelt im Übrigen die 
Geschäftsordnung für den Gemeinderat. 

 
 

§ 12 Eilentscheidungsrecht 
 
Der Bürgermeister kann in Angelegenheiten, deren Erledigung nicht ohne Nachteil für die 
Gemeinde bis zur Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde oder dessen zuständigen 
Ausschüsse aufgehoben werden kann und zu denen kein Beschluss nach § 36 a ThürKO 
gefasst wird, an Stelle des Gemeinderates oder den Ausschüssen entscheiden. Hiervon 
hat er die Gemeinderatsmitglieder oder die Mitglieder des zuständigen Ausschusses 
unverzüglich, im Regelfall in der nächsten Sitzung, in Kenntnis zu setzen, dabei ist auch 
der Grund für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung anzugeben. 
 
 

§ 13 Sitzungen und Entscheidungen in Notlagen 
 
(1) Die Sitzungen des Gemeinderats können in Notlagen ohne persönliche Anwesenheit 

der Mitglieder im Sitzungsraum durch eine zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton, 
insbesondere in Form von Videokonferenzen durchgeführt werden. Eine Notlage be-
steht, wenn es den Mitgliedern des Gemeinderats aufgrund einer außergewöhnlichen 
Situation nicht möglich ist, persönlich an den Sitzungen des Gemeinderats teilzu-
nehmen. Außergewöhnliche Situationen sind insbesondere Katastrophenfälle nach 
§ 34 des Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes, Pandemien oder Epi-
demien. Der Bürgermeister stellt eine Notlage nach Satz 2 fest und lädt die Gemein-
deratsmitglieder zu Sitzungen nach Satz 1 ein. Der Gemeinderat beschließt in seiner 
nächsten Sitzung über den Fortbestand der vom Bürgermeister nach Satz 4 fest-
gestellten Notlage. Im Übrigen bleiben die für den Geschäftsgang von Sitzungen des 
Gemeinderats geltenden Regelungen unberührt. 

 

(2) Ist es dem Gemeinderat während der vom Bürgermeister nach Abs. 1 Satz 4 festge-
stellten Notlage nicht möglich, eine Sitzung nach Abs. 1 Satz 1 durchzuführen, kann 
er die Beschlüsse über Angelegenheiten, die nicht bis zur nächsten Sitzung aufge-
schoben werden können, auf Antrag des Vorsitzenden, einer Fraktion oder eines 
Viertels der Mitglieder des Gemeinderates im Umlaufverfahren fassen. Für den An-
trag auf Durchführung des Umlaufverfahrens, die Stimmabgabe zur Anwendbarkeit 
des Umlaufverfahrens nach Satz 3 und über die Beschlussvorlagen ist die Textform 
(§ 126 b BGB) ausreichend. Der Beschlussfassung im Umlaufverfahren müssen drei 
Viertel der Mitglieder des Gemeinderats zustimmen. Im Übrigen gelten die gesetz-
lichen Bestimmungen über die erforderlichen Mehrheiten in Sitzungen. Ist die Be-
schlussfassung im Umlaufverfahren abgeschlossen, hat der Bürgermeister die Ge-
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meinderatsmitglieder unverzüglich über die in diesem Verfahren gefassten Beschlüs-
se zu unterrichten. 

 

(3) Wahlen und sonstige geheime Abstimmungen im Sinne des § 39 ThürKO dürfen nicht 
in Sitzungen nach Absatz 1 Satz 1 oder im Umlaufverfahren nach Abs. 2 durchgeführt 
werden.  

 

(4) Die Gemeinde hat die technischen Voraussetzungen für Sitzungen nach Abs. 1 S. 1 
und das Umlaufverfahren nach Abs. 2 zu schaffen und die Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere, dass 
die Gemeinde ein geeignetes Videokonferenzsystem für die Durchführung von Sit-
zungen nach Absatz 1 Satz 1 bereitstellt. Die Funktionsfähigkeit der Internetzugänge 
bei den Mitgliedern des Gemeinderats und den sonstigen zu einer Gemeinderats-
sitzung zu ladenden Personen ist von den jeweiligen Mitgliedern und sonstigen Teil-
nehmenden zu gewährleisten. Das für die Teilnahme an einer Sitzung nach Absatz 1 
Satz 1 bzw. einem Umlaufverfahren nach Absatz 2 erforderliche Endgerät (z.B. 
Tablet, Laptop, Kamera, Mikrofon) hat jedes Mitglied des Gemeinderates auf eigene 
Kosten zu beschaffen und die Funktionsfähigkeit (unter anderem durch Wartung, 
Updates aufspielen etc.) zu gewährleisten. 

 

(5) Diese Regelungen gelten für andere kommunale Gremien entsprechend. 
 
 

§ 14 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
 
Bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berüh-
ren, sollen diese in angemessener Weise beteiligt werden. 

Der Bürgermeister entscheidet in Abhängigkeit der einzelnen Planungen und Vorhaben, 
in welcher Form und bis zu welchem Alter die Kinder und Jugendlichen beteiligt werden. 
 
 

§ 15 Ehrenbezeichnungen 
 
(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Gemeinde und das Wohl ihrer Ein-

wohner verdient gemacht haben, können zu Ehrenbürgern ernannt werden.  
 

(2) Personen, die als Mitglieder des Gemeinderates, Ehrenbeamte, hauptamtliche Wahl-
beamte insgesamt mindestens 20 Jahre ihr Mandat oder Amt ausgeübt haben, kön-
nen folgende Ehrenbezeichnungen erhalten: 

 

- Bürgermeister = Ehrenbürgermeister, 
- Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter, 
- Mitglied des Ortschaftsrates = Ehrenmitglied des Ortschaftsrates, 
- Ortschaftsbürgermeister = Ehrenortschaftsbürgermeister, 
- Gemeinderatsmitglied = Ehrengemeinderatsmitglied, 
- sonstige Ehrenbeamte = eine die ausgeübte ehrenamtliche Tätigkeit kennzeich-

nende Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „Ehren-“.  
 

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwiegend ausgeübten 
Funktion richten. 
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(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger vorteilhafter Weise zur 
Mehrung des Ansehens der Gemeinde beigetragen haben, können besonders geehrt 
werden. Der Gemeinderat kann dazu spezielle Richtlinien beschließen. 

 
(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeichnung soll in feierlicher 

Form in einer Sitzung des Gemeinderates unter Aushändigung einer Urkunde vorge-
nommen werden. 

 

(5) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeichnung wegen unwür-
digen Verhaltens widerrufen. 

 
 

§ 16 Entschädigungen 
 
(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche Mitwirkung bei den Be-

ratungen und Entscheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse als Ent-
schädigung ein Sitzungsgeld in Höhe von 30,00 EUR für die notwendige, nachgewie-
sene Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats oder eines Ausschusses, in dem 
sie Mitglied sind. Dabei dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder pro Tag gezahlt 
werden. 

Die Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 ist jährlich zu überprüfen. Übersteigt der 
Mindestbetrag nach § 2 Abs. 5 der Thüringer Verordnung über Höchstsätze für die 
Entschädigung der Gemeinderats-, Stadtrats- und Kreistagsmitglieder (Thüringer 
Entschädigungsverordnung - ThürEntschVO) die festgesetzte Aufwandsentschädi-
gung, ist diese neu festzusetzen. 

Für die Teilnahme an einer Sitzung nach § 36 a Absatz 1 Satz 1 ThürKO sowie die 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren nach § 36a Absatz 2 ThürKO wird gleicher-
maßen die Entschädigung gewährt. 

 

(2) Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben außerdem An-
spruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalls und der notwendigen Aus-
lagen. Selbstständig Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 10,00 EUR je 
volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis in ihrer beruflichen 
Tätigkeit entstanden ist. Gemeinderatsmitglieder, die nicht erwerbstätig sind, jedoch 
einen Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei Personen führen, erhalten eine 
Pauschalentschädigung in Höhe von 10,00 EUR je volle Stunde. Die Ersatzleis-
tungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag sowie für höchstens acht Stunden 
pro Tag und auch nur bis 19:00 Uhr gewährt. 

 

(3) Für die Teilnahme an Gemeinderatssitzungen werden keine Reisekosten gezahlt. Für 
eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekosten nach dem Thüringer Rei-
sekostengesetz gezahlt. 

 

(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Gemeinderatsmitglieder sind, gelten die Rege-
lungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, des Verdienstausfalls bzw. der Pauschalent-
schädigung und der Reisekosten (Abs. 1, 2 und 3) entsprechend.  

Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen 
16,00 EUR. bei der Durchführung der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls 
für den folgenden Tag erhalten die Mitglieder des Wahlvorstandes eine pauschale 
Entschädigung in Höhe von 21,00 EUR. 
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(5) Für die Wahrnehmung besonderer Funktionen und die dadurch entstehenden höhe-
ren Belastungen und Aufwendungen erhalten eine zusätzliche monatliche Entschädi-
gung: 

der Vorsitzende eines Ausschusses in Höhe von 30,00 EUR. 
 

(6) Der hauptamtlich kommunale Wahlbeamte erhält gem. § 1 i.V.m. § 2 Thüringer Ver-
ordnung über die Dienstaufwandsentschädigung der hauptamtlichen kommunalen 
Wahlbeamten auf Zeit (ThürDaufwEV) eine monatliche Dienstaufwandsentschädi-
gung in Höhe von 236,00 EUR. Bei Änderungen gem. § 4 Satz 1 ThürDaufwEV, die 
im Thüringer Staatsanzeiger nach § 4 Satz 2 ThürDaufwEV bekanntgemacht werden, 
wird in Zukunft die monatliche Dienstaufwandsentschädigung in Höhe des jeweils 
geltenden Höchstbetrages nach § 2 Abs. 1 ThürDaufwEV automatisch angepasst. 

 

(7) Der ehrenamtlich Erste Beigeordnete der Gemeinde Uder erhält gem. § 2 Abs. 2 
ThürAufEVO eine monatliche Aufwandsentschädigung von 500,00 EUR (304,34 bis 
608,67 EUR). 

 

(8) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten für die Dauer ihrer verblei-
benden Amtszeit gem. § 45 a Abs. 11 ThürKO i.V.m. § 2 ThürAufEVO folgende 
monatliche Aufwandsentschädigung: 

- der Ortschaftsbürgermeister 

der Ortschaft Birkenfelde  von    925,00 EUR 
der Ortschaft Eichstruth     350,00 EUR 
der Ortschaft Lenterode     550,00 EUR 
der Ortschaft Lutter  1.100,00 EUR 
der Ortschaft Mackenrode     650,00 EUR 
der Ortschaft Röhrig    400,00 EUR 
der Ortschaft Schönhagen    430,00 EUR 
der Ortschaft Steinheuterode     450,00 EUR 
der Ortschaft Thalwenden     749,19 EUR 
der Ortschaft Uder  1.623,00 EUR 
der Ortschaft Wüstheuterode     950,00 EUR; 

- der ehrenamtliche Erste Beigeordnete (Stellvertreter) 

der Ortschaft Birkenfelde  von  175,00 EUR 
der Ortschaft Eichstruth    95,00 EUR 
der Ortschaft Lenterode    95,00 EUR 
der Ortschaft Lutter  250,00 EUR 
der Ortschaft Mackenrode  130,00 EUR 
der Ortschaft Röhrig    95,00 EUR 
der Ortschaft Schönhagen    95,00 EUR 
der Ortschaft Steinheuterode    95,00 EUR 
der Ortschaft Thalwenden  128,70 EUR 
der Ortschaft Uder  405,75 EUR 
der Ortschaft Wüstheuterode  200,00 EUR. 

 

(9) Die weiteren Mitglieder der Ortschaftsräte erhalten für die notwendige, nachgewie-
sene Teilnahme an den Sitzungen des Ortschaftsrates ein Sitzungsgeld in Höhe von 
30,00 EUR. Der Stellvertreter des Ortschaftsbürgermeisters erhält ein zusätzliches 
Sitzungsgeld in Höhe von 16,00 EUR für jede Sitzung des Ortschaftsrates, in der er 
den Vorsitz führt. 
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§ 17 Öffentliche Bekanntmachungen 
 
(1) Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinde erfolgt durch Bereit-

stellung einer elektronischen Ausgabe der Satzungen auf der Internetseite 

www.lg-uder.de. 

Die Satzungen sind während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Gemeindever-
waltung kostenfrei einsehbar und gegen Kostenerstattung als Ausdruck erhältlich. 
Auf den Urschriften der Satzungen sind die Form und der Tag der öffentlichen Be-
kanntmachung schriftlich zu vermerken.  

 

(2) Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer unabwendbarer Ereignisse eine 
Satzung nicht in der durch Absatz 1 festgelegten Form öffentlich bekannt gemacht 
werden, erfolgt in dringenden Fällen die öffentliche Bekanntmachung der Satzung 
durch eine andere geeignete Form der Bekanntgabe, insbesondere durch Aushang 
an den Verkündungstafeln gem. Abs. 3 oder durch Verteilung von Flugblättern an die 
Haushalte im Gemeindegebiet. 

Nach Wegfall des Hinderungsgrundes wird die öffentliche Bekanntmachung der Sat-
zung unverzüglich in der nach Absatz 1 festgelegten Form nachgeholt; auf die Form 
der Bekanntmachung ist dabei hinzuweisen. 

 

(3) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zungen des Gemeinderats, der Ausschüsse oder des Ortschaftsrates erfolgt durch 
Aushang an den folgenden Verkündungstafeln: 

Ortschaft Birkenfelde: (2) 

- Mitteldorf (gegenüber dem Grundstück Mitteldorf 101) 
- Mitteldorf (gegenüber dem Gemeindezentrum, Im Graben 41) 

Ortschaft Eichstruth: (1) 

- Am Anger 

Ortschaft Lenterode: (2) 

- Bushaltestelle, Friedensplatz 53 
- Bushaltestelle, Friedensplatz 58 

Ortschaft Lutter: (2) 

- Gemeindehaus Lutter, Am Anger 4 
- Fürstenhagen: Dorfstraße Bushaltestelle 

Ortschaft Mackenrode: (3) 

- Bushaltestelle 
- Dorfmitte Hennigerode 
- Weidenbach am Dorfanger 

Ortschaft Röhrig (1) 

- Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 

Ortschaft Schönhagen (1) 

- Dorfmitte, Dorfstraße 
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Ortschaft Steinheuterode (3) 

- Bushaltestelle, Mengelröder Weg 
- An der Kirche, Dorfstraße 
- Am Dorfgemeinschaftshaus, Dorfstraße 

Ortschaft Thalwenden (2) 

- Dorfplatz, Dorfstraße 
- Bürgerhaus, Udersche Straße 

Ortschaft Uder (5) 

- Rathaus, Siedlung 
- Bushaltestelle, Straße der Einheit - Ecke Thalwender Straße 
- Anger, Straße der Einheit 
- Am Bachrasen/Hinterste Binde 
- Schönau Dorfstraße 

Ortschaft Wüstheuterode (1) 

- Bei der Kirche 

Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinde-
rates, der Ausschüsse und des Ortschaftsrates ist mit dem Ablauf des ersten Tages 
des Aushangs an den Verkündungstafeln vollendet. Die entsprechenden Bekannt-
machungen dürfen jedoch erst am Tag nach der jeweiligen Sitzung abgenommen 
werden. 

 

(4) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder ortsübliche) Bekannt-
machungen gilt Absatz 1 entsprechend, sofern nicht Bundes- oder Landesrecht 
etwas anderes bestimmt. 

 
 

§ 18 Haushaltswirtschaft 
 
Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird nach den Grundsätzen der Verwaltungs-
buchführung geführt. 
 
 

§ 19 Sprachform, Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
 
(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten 

für alle Geschlechtsformen. 

(2) Die Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2024 in Kraft. 

(3) Die Hauptsatzungen der gem. § 1 Abs. 2 ThürGNGG 2024 aufgelösten Gemeinden 
treten mit dem Inkrafttreten der Hauptsatzung der Gemeinde Uder außer Kraft. 

 
 
Uder, 22. Februar 2024 
 
 
 
Dielenschneider 
Staatlich Beauftragte (Siegel)  
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Anlage 1 zur Hauptsatzung der Gemeinde Uder 
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Anlage 2 zur Hauptsatzung der Gemeinde Uder 
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Anlage 3 zur Hauptsatzung der Gemeinde Uder 
 
 

§ 1 Ortschaftsverfassung 
 
(1) Die Ortschaftsbürgermeister und Ortschaftsräte sollen die Mitwirkung der Bürger bei 

der Erledigung von Gemeindeaufgaben in den Ortschaften fördern. Sie sollen darauf 
hinwirken, dass die unterschiedlichen örtlichen Bedürfnisse bei der Gemeindeent-
wicklung angemessen berücksichtigt werden. 

(2) Die Entscheidungen der Ortschaftsräte und der Ortschaftsbürgermeister dürfen dem 
Zusammenwachsen der Gemeinde nicht entgegenwirken und ihren Gesamtbe-
langen nicht widersprechen. Sie müssen die gesetzlichen Aufgaben und Zuständig-
keiten, die planerischen Entscheidungen sowie das Ortsrecht der Gemeinde be-
achten. Ihr Vollzug obliegt dem Bürgermeister. 

(3) Die Ortschaftsräte erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom 
Gemeinderat bereitgestellten Haushaltsmittel. Näheres regelt die Geschäftsord-
nung. 

(4) Den Ortschaftsbürgermeistern und den Ortschaftsräten werden zur Erledigung ihrer 
Aufgaben entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. 

 
 

§ 2 Zuständigkeiten der Ortschaftsräte 
 
(1) Angelegenheiten, die der ausschließlichen Zuständigkeit des Gemeinderates unter-

liegen und die die Belange einer oder mehrerer Ortschaften berühren, sind dem 
Ortschaftsrat vor der Beschlussfassung zur Beratung und Empfehlung innerhalb der 
im Geschäftsgang üblichen Fristen vorzulegen. 

(2) Soweit nicht der Gemeinderat nach § 26 Abs. 2 ThürKO oder ein Ausschuss nach 
der Geschäftsordnung zuständig ist, entscheidet der zuständige Ortschaftsrat unter 
Beachtung der Belange der gesamten Gemeinde, wenn die Bedeutung der Ange-
legenheit nicht über die Ortschaft hinausgeht. Die Ortschaftsräte haben Entschei-
dungsrechte nach § 45 a Abs. 6 ThürKO. 

 
 

§ 3 Vorschlags- und Empfehlungsrechte der Ortschaften 
 
(1) Die Ortschaftsräte und Ortschaftsbürgermeister sind berechtigt, in allen Angelegen-

heiten der Ortschaft dem Gemeinderat, einem Ausschuss oder dem Bürgermeister 
Vorschläge und Empfehlungen abzugeben, die gem. § 45 a Abs. 5 Satz 3 ThürKO 
innerhalb von 3 Monaten von dem für die Entscheidung zuständigen Organ der Ge-
meinde behandelt werden müssen. 

(2) Die Ortschaftsbürgermeister haben das Recht, beratend an allen die Belange der 
Ortschaft betreffenden Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse teilzu-
nehmen und entsprechende Anträge nach Maßgabe der Geschäftsordnung zu 
stellen (§ 45 a Abs. 2 Satz 5 ThürKO). 

 
 
 
 



14 

§ 4 Mittelbereitstellung 
 
(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach der ThürKO und den Bestimmungen der Haupt-

satzung der Gemeinde Uder und der Ortschaftsverfassung werden den Ortschaften 
in angemessenem Umfang finanzielle Mittel in der Haushaltssatzung zur Verfügung 
gestellt. Die veranschlagten Haushaltsansätze werden für jede einzelne Ortschaft zu 
Budgets verbunden (§ 45 a Abs. 9 ThürKO). 

(2) Der Bürgermeister koordiniert den Interessenausgleich zwischen den Ortschaften 
sowie zwischen den Ortschaften und dem Gemeinderat. 

(3) Die Ortschaftsräte entscheiden über die Verwendung der der Ortschaft gem. § 45 a 
ThürKO zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel. 

 
 

§ 5 Aufgaben der Ortschaftsräte im Einzelnen 
 
Zur Konkretisierung der bereits in der ThürKO enthaltenen Zuständigkeiten und Befug-
nisse der Ortschaftsräte werden nachfolgend wesentliche Aufgaben, ggf. auch gem. 
§ 45 a Abs. 8 ThürKO zusätzlich zu den per Gesetz zugewiesenen, aufgeführt: 

1. Die Ortschaftsräte unterbreiten Vorschläge, bei Bauvorhaben in ihren Gemarkungen 
über die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) für alle Vorhaben in Gebieten, für die ein rechtskräftiger Bebauungs-
plan (B-Plan) zur Wohnbebauung besteht und bei denen eine Befreiung von den 
Festsetzungen des B-Plans gem. § 31 BauGB erforderlich ist. 

2. Die Ortschaftsräte entscheiden über die Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Aus-
bau sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen 
einschließlich Beleuchtungsanlagen, der Parkanlagen und Grünflächen (§ 45 a 
Abs. 6 Nr. 4 ThürKO). 

3. Die Ortschaftsräte entscheiden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben über die Be-
nennung der im Gebiet der Ortschaft dem öffentlichen Verkehr dienenden Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken sowie der öffentlichen Einrichtungen (§ 45 a Abs. 6 Nr. 3 
ThürKO). 

4. Die Ortschaftsräte entscheiden über die Pflege des Brauchtums und der kulturellen 
Tradition, die Förderung und Entwicklung des kulturellen Lebens und die Unter-
stützung der Vereine ihrer Ortschaft. 

5. Die Ortschaftsräte unterbreiten Vorschläge und sind bei der Entscheidung über: 

a) die Errichtung von Dorfgemeinschaftshäusern, 
b) die Ausstattung, bauliche Unterhaltung und Grünflächenunterhaltung von ge-

meindlichen Dorfgemeinschaftshäusern und ähnlich zu nutzenden Einrichtungen 
und 

c) die Grundsätze der Vergabe von Räumen an Vereinigungen und Verbände in der 
jeweiligen Ortschaft zu beteiligen. 

Die Ortschaftsbürgermeister, bei deren Verhinderung der jeweilige Stellvertreter, ent-
scheiden über die kurzzeitige Vermietung von Räumen im Rahmen der Nutzungs-
ordnung in der jeweils gültigen Fassung an örtliche Vereine, Verbände und Einzel-
personen. 
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6. Die Ortschaftsräte unterbreiten Vorschläge und sind bei der Entscheidung über die 
bauliche Unterhaltung und Grünflächenunterhaltung, die Ausstattung, die grundle-
gende Erneuerung oder wesentliche Gestaltung der Sportanlagen zu beteiligen. 

7. Die Ortschaftsräte unterbreiten Vorschläge und sind bei der Entscheidung über: 

a) die Standorte von neuen Spielplätzen, 
b) die Bau- und Grünflächenunterhaltung und 
c) die Ausstattung und die Erneuerung von kommunalen Kinderspielplätzen zu be-

teiligen. 

8. Die Ortschaftsräte unterbreiten Vorschläge und sind bei der Entscheidung über die 
Organisation der Jugendarbeit sowie die bauliche und Grünflächengestaltung von 
Kindertagesstätten und Jugendclubs zu beteiligen. 

9. Die Ortschaftsräte unterbreiten Vorschläge und sind bei Entscheidungen, die Aus-
stattung und Gestaltung, die wesentliche Umgestaltung und Unterhaltung von Auf-
bahrungsräumen und Trauerhallen ihrer Friedhöfe betreffend, zu beteiligen. Dies gilt 
ebenso für das Anlegen und Unterhalten von Mahn- und Ehrenmalen sowie von 
Gedenkstätten auf den jeweiligen Friedhöfen. 

10. Die Ortschaftsräte unterbreiten Vorschläge und sind bei der Entscheidung über: 

a) die Anbringung von Gedenktafeln sowie die Aufstellung und bauliche Unterhaltung 
von großflächigen Werbeträgern, Denkmalen und Springbrunnen auf öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen, 

b) die Anpflanzung und Entfernung von Bäumen auf öffentlichen Verkehrsflächen mit 
Bedeutung für die Ortschaft und 

c) die Aufstellung und das Entfernen von Blumenkübeln und das Anlegen und Ent-
fernen von Blumenrabatten im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen mit Bedeutung 
für die Ortschaft und Maßnahmen von denkmalpflegerischer Bedeutung zu beteili-
gen. 

11. Die Ortschaftsräte unterbreiten Vorschläge und sind bei der Entscheidung über: 

a) die Erstausstattung neu anzulegender Grün- und Parkanlagen, 
b) die Ausgestaltung und die grundlegende Umgestaltung, die Erneuerung sowie die 

Unterhaltung von Grün-, Park- und Dauerkleingartenanlagen und 
c) die Aufstellung und bauliche Unterhaltung von Denkmalen, Springbrunnen und 

Kunstgegenständen, wie Plastiken und Skulpturen, in Grün- und Parkanlagen zu 
beteiligen. 

 
 

§ 6 Repräsentation 
 
Die Ortschaftsbürgermeister, oder bei deren Verhinderung die jeweiligen Stellvertreter, 
nehmen in eigener Zuständigkeit folgende Repräsentationsaufgaben der Ortschaft wahr 
(§ 45 a Abs. 6 Nr. 7 ThürKO): 

a) Gratulationen und ggf. Überreichung von Ehrengaben: 
- zu Geburtstagen, 
- zu Hochzeiten, 
- bei Jubiläen zum Bestehen örtlicher Vereine, Verbände oder sonstiger Vereini-

gungen, 
- bei allen weiteren Anlässen, die Ortschaft betreffend (z. B. Geschäftseröffnungen, 

Geschäftsjubiläen u. a.), 
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- an Bürger, die sich durch ein besonderes ehrenamtliches Engagement zum Wohl 
der Ortschaft und ihrer Einwohner auszeichnen, 

b) die Vertretung der Ortschaft bei Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauch-
tums, 

c) die Vertretung der Ortschaft bei Veranstaltungen anlässlich der bestehenden Part-
nerschaftsbeziehungen zu anderen Gemeinden, 

d) Vertretung der Ortschaft bei Jugend- und Seniorenveranstaltungen, 

e) Kondolenzbesuche und Teilnahme an Trauerfeiern. 

Die Vertretung der Gemeinde durch den Bürgermeister zu den o. g. Anlässen bleibt 
hiervon unberührt. 
 
 

§ 7 Informationspflicht 
 
Bei Vorbereitung von Maßnahmen in den Ortschaften durch die Fachämter einschließlich 
der dazu notwendigen Begehungen/Vororttermine ist der Ortschaftsbürgermeister direkt 
oder über den Bürgermeister zu informieren. 
 
 
Uder, 22. Februar 2024 
 
 
 
Dielenschneider 
Staatlich Beauftragte (Siegel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsvermerk: 
 
1. Die Hauptsatzung der Gemeinde Uder wurde im Amtsblatt der Gemeinde Uder 

Nr. 2/2024 vom 2. März 2024 öffentlich bekannt gemacht. 

2. Die Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2024 in Kraft. 


